
1. Änderung der Hauptsatzung in der Fassung vom 05.12.2016 

 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 

915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 26.04.2021 folgende Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Usingen vom 05.12.2016 beschlossen:  

 

 

Artikel I 

 

§ 2 

Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse 

 

(1) Über die Bildung von Ausschüssen nach der HGO, ihre Aufgaben, die Mitgliederzahl und  

 die Art der Besetzung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. 

 

(2) Ein Haupt- und Finanzausschuss ist zu bilden.  

 

(3) Die Ausschüsse setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen entsprechend Hare- 

 Niemeyer zusammen. Die Sitzverteilung wird von der Stadtverordnetenversammlung fest- 

 gestellt. Die Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter werden von den Fraktionen be- 

 stimmt. 

 

 

Artikel II 

§ 4 

Magistrat 

 

(1) Der Magistrat besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder dem hauptamtlichen 

 Bürgermeister, der oder dem ehrenamtlichen Ersten Stadträtin oder Ersten Stadtrat und 10 

 ehrenamtlichen Stadträtinnen/ Stadträten.  

 

 

Artikel III 

Inkraftreten 

 

Diese Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

61250 Usingen, den 27.04.2021    Der Magistrat 

       Steffen Wernard, Bürgermeister 


